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Ihr

Liebe Handwerkskolleginnen und 
-kollegen,

zwar beherrschen die schlimmen Ereig-
nisse aus Brüssel und die Flüchtlingsthe-
matik weiterhin Deutschland und Europa. 
Daneben kommen aber weitere Themen, 
insbesondere Gesetzesvorhaben der Bun-
desregierung, auf den Plan, die trotz der 
großen Wichtigkeit der vorgenannten 
Themen nicht untergehen dürfen.

So entbrannte Anfang dieses Jahres eine 
hitzige Diskussion darüber, ob „größere“ 
Geldscheine abgeschafft werden sollen. In 
diesem Zusammenhang wurde auch ange-
regt, Barzahlungen von über 5.000 € zu 
verbieten oder u.U. das Bargeld direkt ab-
zuschaffen. Damit sollte dem Treiben mit 
Schwarzgeld und der Terrorismusfinanzie-
rung Einhalt geboten werden.

Bei genauerer Betrachtung kann eine 
Höchstgrenze für Bargeldzahlungen nur 
abgelehnt werden. Genauso wie die da-
mit einhergehende Abschaffung von 
Banknoten mit einem höheren Wert. 
Eine Eindämmung oder Erschwerung 
von Schwarzarbeit oder Geldwäsche, was 
Zweck der eingehenden Überlegungen ist, 
kann damit schlicht nicht erfüllt werden. 
Kriminelle werden weiter eine Möglich-
keit finden, um ihr Schwarzgeld zu wa-
schen. Dies kann genauso gut auf elekt-
ronischem Wege erfolgen. So z.B. durch 
Überweisungsketten und durch die Nut-
zung von Konten, die unter Verwendung 
einer falscher Identität eröffnet worden 
sind. Die Abschaffung von Bargeld würde 
daher Terrorismusfinanzierung oder Geld-
wäsche nicht verhindern, sondern nur auf 
elektronische Zahlungswege verlagern. 
Gleichzeitig würde aber intensiv in den 
tagtäglichen Geld- und Verwaltungsablauf 
bei den Handwerksbetrieben eingegriffen 
und diese weiter belastet – zum Beispiel 
beim Verkauf eines Fahrzeuges oder Ins-
tallation einer Heizungsanlage.

Ein weiteres für das Handwerk bedeu-
tendes Gesetzesvorhaben nimmt hingegen 
endlich konkretere Gestalt an – Stichwort 
„Ersatz von Ein- und Ausbaukosten“. 

Mittlerweile wurde ein Gesetzesentwurf 
zur Reform des Bauvertragsrechts und zur 
Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaf-
tung erstellt. Dabei wird nicht nur das Bau-
vertragsrecht, insbesondere gegenüber den 
Verbrauchern reformiert, sondern auch die 
lang ersehnte Änderung des Mängelge-
währleistungsrechts im Kaufrecht geregelt. 
So sollen nach diesem Gesetzesentwurf die 
Handwerksbetriebe nicht mehr wie bisher 
auf den Kosten für Ein- und Ausbaumaß-
nahmen sitzen bleiben, wenn sie eine uner-
kannt mangelhafte Sache gekauft und bei 
einem Verbraucher eingebaut haben. Dies 
würde zur erheblichen Entlastung der Be-
triebe führen, da oftmals die Ein- und Aus-
baukosten um ein Vielfaches höher sind als 
der ursprüngliche Kostenansatz. Zukünf-
tig könnten sie nach diesem Entwurf von 

dem Verkäufer die Kosten zurückerstattet 
verlangen.

Aber auch hier könnte es zu Problemen 
kommen. So ist zu befürchten, dass Un-
ternehmer (Verkäufer) in ihren AGB diese 
Rückgriffshaftung gegenüber einem ande-
ren Unternehmer (Käufer) ausschließen. 
Da die AGB-Kontrolle zwischen zwei Un-
ternehmern, die gesetzlich als gleich ge-
stellt gelten, weniger streng ist als eine 
AGB-Kontrolle gegenüber Verbrauchern, 
wäre dieser Schritt zur Aushebelung einer 
solchen Gesetzesvorlage durchaus denk-
bar.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass dieser Gesetzesentwurf, sofern er so 
beschlossen würde, durchaus eine deutli-
che Erleichterung für insbesondere kleine 
und mittelständische Handwerksunter-
nehmen bedeuten könnte. Dabei müss-
te aber weitergehend eine Aushebelung 
durch AGB ausgeschlossen werden, um 
das mögliche neue Gesetz nicht leer lau-
fen zu lassen.

Es bleibt aber weiterhin die Frage, 
wann die längst fällige Gesetzesänderung 
endlich beschlossen wird. Derzeit liegt nur 
ein Entwurf vor, bei dem das Mängelge-
währleistungsrecht mit dem Bauvertrags-
recht verknüpft ist. Dieses gilt als hef-
tig umstritten, so dass es bei dem Erlass 
der Gesetzesänderung zu Verzögerungen 
kommen kann.

Es bleibt daher nur zu hoffen, dass der 
Entwurf trotz der heftigen Diskussionen 
schnell verabschiedet wird.

Das Jahr 2016 bleibt damit ein span-
nendes Jahr mit vielen verschiedenen Um-
brüchen und vielen Vorhaben. Die Zeit 
wird zeigen, wie es im Einzelnen weiter 
geht, wobei die einzelnen Vorhaben einer 
genauen Überprüfung unterzogen werden 
müssen.

Neue Gesetzesvorhaben 
– Wird jetzt alles besser?

HandwerksforumRecht + AusbildungNamen + NachrichtenTermine

Forum 2/2016

3Editorial

Willi Reitz 
Kreishandwerksmeister



34 36

Bei den 6. Bergischen Sicherheitstagen 
am 12. und 13.3.2016 demonstrierten 
verschiedene Fachunternehmen 
aus der Region, mit welchen 
technischen Mitteln man sein Heim 
gegen Einbrecher ausrüsten kann.

Viel zu sehen gab es bei der Vorstellung 
der neuen Modetrends in der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land: 
„Die neuen Trendcuts und -looks der 
anstehende Saison Frühjahr/Sommer 
2016 sind cool und wild zugleich“
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In der Innungsversammlung der Elektro- 
innung Bergisches Land wurde Björn 
Rose aus Gummersbach einstimmig 
zum neuen Obermeister der Innung 
gewählt und übernahm damit die 
Nachfolge von Lothar Neuhalfen.

Die Geschäftsführung, bisher bestehend 
aus dem Hauptgeschäftsführer, 
Assessor Marcus Otto und dem 
Geschäftsführer Karl Breidohr, ist seit 
Ende Januar 2016 durch Herrn Assessor 
Nicholas Kirch verstärkt worden.
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Mehr verkaufte Neufahrzeuge und 
Gebrauchtwagen sowie gestiegene 
Werkstattauslastung bescherten dem 
Kfz-Gewerbe im Jahr 2015 ein Um-
satzwachstum von 6,2 Prozent auf 
156,5 Milliarden Euro (Vorjahr 147,4 
Mrd. Euro). 

Das Jahr 2015 ist gut gelaufen, 
trotz des Skandals um mani-
pulierte Emissionswerte“, sag-

te ZDK-Präsident Jürgen Karpinski auf 
der Jahrespressekonferenz in Berlin. So-
wohl bei den Neuzulassungen als auch im 
Gebrauchtwagengeschäft haben wir Zu-
wachsraten zu verzeichnen. Und auch das 
Servicegeschäft hat sich nach dem Ein-
bruch in 2014 wieder erholt und ist ge-
wachsen. Insofern ist beim Umsatz alles 
okay. Die Rendite hat davon leider nicht 
entsprechend profitiert. Die vorläufige 
Durchschnittsrendite sei mit etwa 1,4 Pro-
zent kaum merklich gestiegen (1,3 Prozent 
in 2014) und nach wie vor ein Stück weit 
entfernt von drei Prozent Mindestrendite.

„Diese Rendite benötigen wir, um in 
die Aus- und Weiterbildung der Mitar-
beiter, in moderne Werkstatttechnik und 
nicht zuletzt in Glas, Stahl und Steine 
nach den Vorgaben der Hersteller für den 
Neuwagenvertrieb zu investieren“, beton-
te Karpinski.

Fast 170 000 mehr verkaufte Neu-
wagen ließen den Umsatz in diesem Ge-
schäftsfeld um 4,5 Prozent auf 58,2 Mil-
liarden Euro steigen (2014: 55,7 Mrd. 
Euro).

Getragen wurde der Zuwachs von den 
gewerblichen Zulassungen der Vermieter, 
Autoflotten, Hersteller und Händler mit 
einem Anteil von 65,8 Prozent (Vorjahr: 
63,8 Prozent). Die Zahl der Privatkunden 
ist seit 2010 von 42,7 Prozent auf inzwi-
schen nur noch 34,2 Prozent zurückge-
gangen. Sie bedienen sich immer häufiger 

im Bereich der jungen Gebrauchtwagen.  
An der um 3,7 Prozent auf 7,33 Millio-
nen gestiegenen Zahl der Besitzumschrei-
bungen (7,07 Millionen in 2014) hatte 
das Kfz-Gewerbe einen Anteil von 61 Pro-
zent. Das ergab einen Umsatz von 57,8 
Milliarden Euro, eine Steigerung von 11,4 
Prozent im Vergleich zu 2014 (51,9 Mrd. 
Euro).

Der Anstieg ist vor allem auf die wach-
sende Anzahl junger und damit hochwer-
tiger Gebrauchtwagen zurückzuführen, 
die sich aus dem über 980 000 Einheiten 

Kfz-Gewerbe: 
Umsatz steigt um 6,2 Prozent
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umfassenden Pool der Händ-
ler- und Herstellerzulassungen 
speisten. Deren Anteil an den 
Neuzulassungen lag bei 30,6 
Prozent und damit noch über 
dem hohen Niveau des Jahres 
2014 (29,8 Prozent).

Erholt zeigte sich auch das 
Werkstattgeschäft. Die Umsät-
ze stiegen um 1,2 Prozent auf 
30,3 Milliarden Euro (2014: 
29,9 Milliarden Euro). Im 
Durchschnitt waren die Werk-
stätten der 38 400 Kfz-Betriebe 
im vergangenen Jahr um 2 Pro-
zentpunkte besser ausgelastet 
als in 2014. Nach Einschätzung 
des ZDK wird sich der Auto-
mobilmarkt in Deutschland 
auch im laufenden Jahr stabil 
zeigen. So rechnet der Verband 
für das Jahr 2016 wieder mit 
insgesamt 3,2 Millionen Pkw-
Neuzulassungen.

Der Schwerpunkt dürfte 
sich jedoch weiter auf den ge-
werblichen Bereich verlagern. 
Entsprechend werde sich der 
Rückgang der privaten Neuzu-
lassungen weiter fortsetzen.

Zugleich geht der ZDK für 
2016 von 7,3 bis 7,4 Millionen 
Pkw-Besitzumschreibungen 
und von einem stabilen Werk-
stattgeschäft auf dem Niveau 
des vergangenen Jahres aus.

Zahl der Auszubildenden 
gestiegen
Das Kfz-Gewerbe hat im ver-
gangenen Jahr 2,5 Prozent 
mehr Auszubildende einge-
stellt als im Jahr 2014. Bis 
zum 30. September 2015 wur-
den insgesamt 27 639 Ausbil-
dungsverträge und damit 687 
mehr abgeschlossen als im Jahr 
2014 (26 952). Insgesamt bil-
den die Autohäuser und Werk-
stätten zurzeit rund 89 500 

junge Menschen in techni-
schen und kaufmännischen 
Berufen aus.

Die Anzahl der Betriebe ist 
im vergangenen Jahr leicht um 
100 auf insgesamt 38 400 zu-
rückgegangen. Davon waren 
17 450 fabrikatsgebundene Be-
triebe und 20 950 freie Werk-
stätten. Die Zahl der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
lag mit 460 800 entsprechend 
um 1 200 unter dem Wert von 
2014 (462 000).

Zusätzliche CO2-Abgabe 
wäre verkappte  
Steuererhöhung
Als verkappte Steuererhöhung 
bezeichnete Karpinski die von 
Bundesumweltministerin Hen-
dricks geforderte zusätzliche 
CO2-Abgabe. Sie würde sogar 
Fahrzeuge betreffen, die den ab 
2020 gültigen CO2-Grenzwert 
von 95 Gramm pro Kilometer 
einhalten.

Bereits heute orientiere sich 
die Kfz-Steuer bekanntlich am 
CO2-Ausstoß. „Im Koalitions-
vertrag hingegen steht klipp 
und klar, dass Steuererhöhun-
gen in dieser Legislaturperiode 
ausgeschlossen sind.  Wie passt 
das mit der Forderung der Um-
weltministerin zusammen?“, 
fragte der ZDK-Präsident. 

Auch der von ihr und an-
deren ins Gespräch gebrach-
ten Erhöhung des Steuersatzes 
auf Dieselkraftstoff erteilte der 
ZDK eine Absage. Das träfe 
vor allem viele Millionen Be-
rufspendler, die sich aus guten 
Gründen für sparsame und ef-
fiziente Dieselfahrzeuge ent-
schieden hätten.	 u

Quelle: Verband des Kfz-Gewer-

bes Nordrhein-Westfalen e.V.

Forum 2/2016

7HandwerksforumRecht + Ausbildung



Wenn die Wetterfrösche milde Tem-
peraturen ansagen, wird es Zeit für die 
automobile Fitnesskur. Split, Salz und 
Steinschläge haben Lack und Scheiben 
leiden lassen. 

Aber auch Batterie und Beleuch-
tung wurden im Winter beson-
ders beansprucht. Scheibenwi-

scher, Reifen und Stoßdämpfer hatten 
Stress. Damit die automobile Sommerzeit 
problemlos beginnen kann, hilft der Früh-
jahrs-Check im Kfz-Meisterbetrieb.

Die erste Sichtkontrolle nach der in-
tensiven Wagenwäsche macht Lackschä-
den oder Steinschläge an der Frontschei-
be sichtbar. Für klaren Durchblick sorgen 
neue Wischerblätter und die gründliche 
Reinigung der Scheiben von innen und 

außen. Der Batterietester klärt den Lade-
zustand der Batterie, Pol-Spray schützt vor 
Korrosion.

Ganz wichtig bei der Inspektion sind 
die Füllstände von Kühlwasser, Motor-
öl, Bremsflüssigkeit und Scheibenwisch-
wasser. Bei Bedarf wird nachgefüllt. Die 
Werkstatt weiß, welche Sorten geeignet 
sind. Ob ein Ölwechsel ansteht, hängt 
von den empfohlenen Intervallen ab.

Frühlingszeit ist Pollenzeit
Deshalb wird der Innenraumfilter unter 
die Lupe genommen. Dort lagern sich 

Staub, Ruß und Pollen ab. Ein sauberer 
Filter verringert die Verbreitung von Kei-
men und gleichzeitig das Sicherheitsrisiko 
beschlagener Scheiben.

Der Innenraumfilter sollte spätestens 
nach 15.000 Kilometern ausgetauscht 
werden. Die Stoßdämpfer hatten im Win-
ter auch wegen der Schlaglöcher viel Ar-
beit. Durch hohen Verschleiß kann der 
Bremsweg länger werden. Auch Querlen-
ker, Federbeine oder Spurstangen wurden 
belastet.

Ein Poltern an der Vorderachse kann 
auf beschädigte Koppelstangen oder aus-
geschlagene Lager an den Lenkern zu-
rückzuführen sein. Der Wechsel auf die 
Sommerräder bietet daher die beste Gele-
genheit für eine Überprüfung.	 u

Mildes Wetter fordert 
Fitnesskur für das Auto
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An der Forderung, Kfz-Betriebe bei 
den Rundfunkbeiträgen zu entlasten, 
hält der Zentralverband Deutsches 
Kfz-Gewerbe (ZDK) fest.

Zentraler Kritikpunkt ist dabei 
nach wie vor der hohe Rundfunk-
beitrag für von Kfz-Unternehmen 

genutzte Fahrzeuge, insbesondere für Vor-
führwagen. Damit werde nach wie vor 
eine Handelsware mit diesem Beitrag be-
legt.

Zu der allseits geforderten, generel-
len Abschaffung des fahrzeugbezogenen 
Rundfunkbeitrages soll es dagegen nicht 
kommen, da dies der 2015 erschienene 
Evaluierungsbericht nicht befürwortet. 
Demnach würde die generelle Freistellung 
aller Fahrzeuge Mindereinnahmen von 

rund 300 Millionen Euro bedeuten und 
zu einer nicht gewollten Verschiebung zu 
Lasten des privaten Beitragsanteils führen, 
heißt es in dem Bericht.

Auf der anderen Seite könnten die 
Länder aber bei einer unveränderten Bei-
tragshöhe bis 2020 mit prognostizierten 
zusätzlichen rund 525 Millionen Euro 

Mehreinnahmen rechnen. Damit sei ge-
nügend Spielraum vorhanden, um die Re-
gelungen zum Rundfunkbeitrag zumin-
dest so zu verändern, dass die ohnehin 
hohen bürokratischen und finanziellen 
Lasten der besonders betroffenen kleinen 
und mittelständischen Autohäuser mini-
miert werden.	 u

Quelle: Verband des Kfz-Gewerbes Nordrhein-Westfalen e.V.

Kfz-Gewerbe fordert: Keine 
Rundfunkbeiträge für Vorführwagen
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Transporter – ideal für 
das Handwerk und 
Kleinunternehmen

Wenn es darum geht, 
schnell, flexibel und wirt-
schaftlich kleinere Mengen 
an Gütern von einem Stand-
ort zum Nächsten zu trans-
portieren sind Kleintrans-
porter unschlagbar. 

Kleine LKWs ohne 
Geschwindigkeitslimit
Ganz im Gegenteil zu ihren 
größeren Brüdern, den LKWs 
verfügen Sie zwar nur über ei-
nen begrenztes Zuladungsvolu-
men, das sich meist im Bereich 
zwischen einer und einein-
halb Tonnen bewegt, dürfen 
aber von Gesetzes wegen mit 
deutlich höheren Geschwin-
digkeiten auf allen Spuren 
der Autobahnen bewegt wer-
den. Ein weiterer Vorteil ist die 
Betriebserlaubnis: So dürfen 
Kleintransporter mit maxima-
len Gesamtgewichten von bis 
zu 3,5 Tonnen von Fahrzeug-
führern mit einer normalen 
Fahrerlaubnis der Klasse B be-
wegt werden. So entfallen teure 
Kosten für Logistikunterneh-
men, da die Klasse C Führer-
scheine für LKWs und Busse 

mehrere 10.000 Euro kosten 
und in der Regel von den Un-
ternehmen für ihre Kraftfahrer 
bezahlt werden müssen. Nach 
der Straßenverkehrsordnung 
sind die kleinen Alleskönner 
als Hochdachkombis, also nor-
male Personenkraftwägen zuge-
lassen und unterscheiden sich 
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von normalen Fahrzeugen nur 
durch fehlende Seitenscheiben 
im hinteren Bereich. Beim La-
devolumen scheiden sich die 
Geister. Typischerweise liegen 
hier Volumina zwischen 2 und 
19 Kubikmetern Stauraum.

Insassensicherheit 
groß geschrieben
Hersteller bis zu 220 Kilo-
meter pro Stunde schneller 
Kleintransporter setzen seit 
der Neuentwicklung sprint-
starker und verbrauchsarmer 
Turbodiesel-Antriebsaggregate 

immer mehr auf Leistung. So 
lassen sich moderne Transpor-
ter gebraucht oder als Neuwa-
gen mit Längen von bis zu 6 
Metern und Radständen über 
4 Metern ähnlich wie konven-
tionelle Kombifahrzeuge ma-

növrieren. Sechsganggetriebe, 
adaptive Fahrwerke und Feder-
beine im Bereich der Fahrerka-
bine, die meist durch massive 
Aufbauten vom Ladebereich 
getrennt ist, bieten nachhalti-
gen Schutz der Insassen und 
ein komfortables Fahrgefühl.

Breites Spektrum 
optionaler Features im  
Inter- und Exterieur
In Sachen Innenausstattung 
bieten viele Hersteller eine 
breite Palette an optiona-
len Features. Ob Lederlenker, 
Klimaautomatik oder Rück-
fahrkamera, kaum ein Kun-
denwunsch, den moderne 
Kleintransporter nicht erfül-
len. In der Basisausstattung 
kommen die meisten Model-
le aber meist in einer Drei-
sitzvariante und mit auf har-
ten Arbeitseinsatz getrimmten 

Werkstoffen. Robuste Böden 
aus verschleißfesten Kunst-
stoffen, Variable Gurtbefesti-
gungssysteme und steife und 
stabile Wände bieten in Kom-
bination mit Antirutschmat-
ten eine perfekte Ladungs-
sicherung auch bei höheren 
Geschwindigkeiten. Zusätzli-
che passive Sicherheitssysteme 
wie das Antiblockiersystem 
ABS oder das elektronische 
Stabilitätssystem ESP sind in 
dieser Klasse meist Standard 
und verringern weitere Gefah-
ren im Straßenverkehr.	 u
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Ob ein Gebäude nachhaltig ist oder 
nicht, entscheiden die vier Faktoren 
der Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökono-
mie, Soziokulturelle Aspekte und tech-
nische Leistungsfähigkeit. Diese vier 
Faktoren gilt es in Einklang zu brin-
gen, auch bei der nachhaltigen Pla-
nung und Realisierung des Dachs.

Konkret heißt das, dass ein Dach 
dann nachhaltig ist, wenn die 
verwendeten Materialien so aus-

gewählt werden, dass das Dach seine 
Schutzfunktion über einen möglichst lan-
gen Zeitraum bei einem Minimum an 
Pflegeaufwand gewährleisten kann, im In-
neren ein angenehmes, gesundes Wohn-
klima herrscht, ein geringer Energiever-
brauch gegeben ist und das Ganze mit 
dem vorhandenen Budget wirtschaftlich 
und mit hohem Recyclingpotenzial umge-
setzt werden kann.

Nachhaltige Dachbaustoffe 
Bei der Wahl der Eindeckung sind in ers-
ter Linie die Faktoren Langlebigkeit und 
Recyclingfähigkeit für die Nachhaltigkeit 
ausschlaggebend. Bewährte Dachbaustof-
fe, wie Schiefer, Dachstein, Dachziegel 
und Titanzink sind allesamt äußerst lang-
lebig. Schiefer weist als Sedimentgestein 
eine sehr lange Lebensdauer auf. Dachstei-
ne punkten mit der Besonderheit, dass sie 
mit jedem Jahr auf dem Dach härter und 
robuster werden. Der Werkstoff Titanzink 
bildet ebenfalls einen „Eigenschutz“. Die 
Patina, die sich im Lauf der Jahre durch 
Oxidation bildet, sorgt für einen natürli-
chen Schutz. Aber auch Dachziegel halten 
ihr Versprechen ein Häuserleben lang und 
sorgen für ein sicheres, dichtes Dach.

In Sachen Recyclingfähigkeit punktet Ti-
tanzink, da altes Material dem Herstellungs-
prozess zu 100 % wieder zugeführt werden 

kann. Auch Schiefer ist aufgrund seiner 
Langlebigkeit mehrmals und vielfältig ein-
setzbar. Die Tonscherben von Dachziegeln 
können beispielsweise als Sportplatzbelag 
wiederverwendet werden. Alte Dachsteine 
werden ebenso weiterverarbeitet. 

Dämmstoffe für 
das nachhaltige Dach
Bei der Wahl des passenden Dämmstoffs 
und der passenden Dämmvariante haben 
sich Glas- und Steinwolle sowie PUR/PIR-
Hartschaum als Aufsparren- oder Zwi-
schensparrendämmung beim Neubau be-
währt. Diese Dämmstoffe sind ökologisch 
unbedenklich und bieten einen sicheren 
Wärme- und Brandschutz, wissen die Ex-
perten von dach.de. Des Weiteren kann 
mit Dämmstoffen aus Glas- und Stein-
wolle und PUR/PIR-Hartschaum bereits 
mit geringen Dämmstoffstärken ein hoher 
Wärmeschutz realisiert werden und auch 

Eindeckung, Dämmung, Dachfenster:

Wann ist ein Dach nachhaltig?
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das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt. Insofern werden alle 
Kriterien eines nachhaltigen 
Bauprodukts erfüllt.

Wärmeschutz erhöhen 
durch passende Dachfenster
Wenn die Dacheindeckung be-
reits nachhaltig gewählt und die 
passende Dämmung für einen 
hohen Wärmeschutz ausge-
sucht wurde, dürfen natürlich 
auch die richtigen Dachfenster 
nicht fehlen. Über die Fenster-
flächen können sich Räume im 
Sommer stark aufheizen und 
im Winter geht Wärme verlo-
ren. Dachfenster auf dem tech-
nisch neuesten Stand einzuset-
zen ist absolut empfehlenswert. 
Zwei- oder Dreischeibenvergla-
sungen mit entsprechendem, 
wärmegedämmten Rahmen 
erfüllen heute leicht die Anfor-
derungen der Energieeinspar-

verordnung und verhelfen dem 
Dachraum zu einem Plus an 
Wohnqualität bei gleichzeitig 
niedrigen Heizkosten.

Energieeffizienz steigern 
mit Solarenergie
Ganz im Sinne der Nachhal-
tigkeit und auch eine dauerhaf-
te Erleichterung für den Geld-
beutel ist eine Solaranlage auf 
dem Dach. Die gewonnene, 
regenerative Energie kann ent-
weder für den eigenen Haus-
halt als Unterstützung der 
Warmwasseraufbereitung und 
des Heizsystems oder für die 
Einspeisung in das öffentli-
che Stromnetz verwendet wer-
den. Egal, ob Solarthermie oder 
Photovoltaik: Die Solaranlage 
bildet das i-Tüpfelchen auf dem 
nachhaltig geplanten und reali-
sierten Dach.	 u

Quelle: dach.de
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Der Kläger ist Käufer eines Fahrzeugs 
vom Beklagten, dem Verkäufer, und 
das gekaufte Fahrzeug ist mangelhaft. 
Nach einem Hin und Her zwischen den 
beiden Parteien fordert der Käufer vom 
Verkäufer einen Schadensersatzbetrag 
für die ordnungsgemäße Reparatur des 
Fahrzeugs in Höhe von 4.500 €.

Der Verkäufer lehnt dies ab und 
bietet an, das Fahrzeug zu über-
prüfen und die notwendigen Re-

paraturen durchzuführen. Darauf geht der 
Käufer jedoch nicht ein. Vielmehr leitet er 
ein selbständiges Beweisverfahren ein, in 
dem die Mängel festgestellt werden.

Der Verkäufer beseitigt daraufhin die 
festgestellten Mängel. Anschließend ver-
klagt der Käufer den Verkäufer auf die 
Kosten für das selbständige Beweisverfah-
ren. Der Käufer ist der Auffassung, er habe 
keinen Anlass für die Einleitung des selb-

ständigen Beweisverfahrens gegeben, da 
er stets signalisiert habe, dass er bereit sei, 
Mängel zu beseitigen. Daher sei er nicht 
für die Kosten einstandspflichtig.

Das Oberlandesgericht gab dem Be-
klagten Recht.

Das selbständige Beweisverfahren ist 
Teil des Erkenntnisverfahrens. Daher 
kann der Antragsteller die Kosten nur 
dann vom Antragsgegner ersetzt verlan-
gen, wenn der Antragsgegner Anlass zur 
Klageerhebung gibt. Dies ist bei Mängel-
sachverhalten wie hier aber erst dann der 
Fall, wenn eine dem Antragsgegner zur 
Mängelbeseitigung gesetzte Frist fruchtlos 
abläuft, wenn eine Nachbesserung end-
gültig verweigert wird oder ähnliches.

Dies war vorliegend jedoch nicht ge-
geben. Der Verkäufer hat sowohl vorpro-
zessual als auch während des Beweisver-

fahrens bekundet, zur Überprüfung der 
Mängelrüge und zur Nachbesserung et-
waig vorhandener Mängel bereit zu sein. 
Auch gab es keine Fristsetzung, die der Be-
klagte missachtet hätte.

Schließlich war der Beklagte auch nicht 
verpflichtet, seine Bereitschaft zur Män-
gelbeseitigung zu erklären, bevor ihm der 
Käufer Gelegenheit gegeben hat, die Sa-
che auf die gerügten Mängel hin zu un-
tersuchen.

Hinweis: Die vorliegende Entscheidung 
ist auch übertragbar auf baurechtliche 
Sachverhalte, da oftmals zwischen den 
Parteien hin und her verhandelt wird ohne 
konkretes Ergebnis. In einem solchen Fall 
muss der Antragsteller zunächst für klare 
Verhältnisse sorgen, bevor er gerichtlich 
vorgeht.	 u

OLG Hamm, Beschluss vom 
15.12.2015 – Az. 28 W 41/15 – 

Ersatz der Kosten eines 
selbständigen Beweisverfahrens

Weist der Arbeitgeber in einem 
Arbeitszeitkonto Guthabenstunden 
vorbehaltlos aus, stellt er damit das 
Guthaben streitlos; einer Klage auf 
Auszahlung kann er nur durch subs-
tantiierten Sachvortrag hinsichtlich 
der angeblichen Unrichtigkeit des aus-
gewiesenen Saldo entgegentreten.

Der zwischen den Parteien ge-
schlossene Arbeitsvertrag sieht 
vor, dass die monatliche Ar-

beitszeit über ein Zeitkonto abgerechnet 
wird. Zum Stichtag 25.11.2008 händigt 
der Arbeitgeber der Arbeitnehmerin einen 
Arbeitszeitbericht aus, in dem 414 Pluss-
tunden ausgewiesen sind. In der Folgezeit 
unterlässt der Arbeitgeber die weitere Er-
fassung der Arbeitszeit der Arbeitnehmerin 

und händigt ihr keine weiteren Berichte 
mehr aus. Die Arbeitnehmerin erfasst ihre 
Arbeitszeit fortan selbst. Aus ihren Auf-
zeichnungen ergibt sich zum 30.12.2011 
ein weiteres Zeitguthaben von 643 Stun-
den. Vor dem Arbeitsgericht klagt die Ar-
beitnehmerin auf Abgeltung der Gesamt-
summe aller Guthabenstunden. Das BAG 
hält die Klage nur teilweise für begründet.

Die Arbeitnehmerin hat nur Anspruch 
auf Auszahlung der vom Arbeitgeber mit-
geteilten Saldodifferenz von 414 Pluss-
tunden. Begehrt ein Arbeitnehmer die 
Abgeltung des Zeitguthabens aus einem 
Arbeitszeitkonto, macht er den Vergü-
tungsanspruch für vorgeleistete Arbeit 
geltend. Es genügt in diesem Fall für die 
Schlüssigkeit der Klage, dass der Kläger 

die Vereinbarung des Arbeitszeitkontos 
und das Bestehen eines Guthabens zum 
vereinbarten Auszahlungszeitpunkt dar-
legt. Das hat die Klägerin im Streitfall mit 
der Vorlage des vom Arbeitgeber erstell-
ten Arbeitszeitberichts bezüglich der 414 
Plusstunden getan. Bei der Buchung auf 
dem Arbeitszeitkonto handelt es sich zwar 
nicht um eine tatsächliche Handlung im 
Sinne einer Wissenserklärung. Der Arbeit-
nehmer kann regelmäßig nicht davon aus-
gehen, dass es sich bei der Buchung um 
eine auf die Bestätigung oder gar Verän-
derung der Rechtslage gerichtete Willens-
erklärung im Sinne eines deklaratorischen 
oder konstitutiven Schuldanerkenntnis-
ses handelt. Der Arbeitgeber stellt jedoch 
mit der vorbehaltlosen Ausweisung von 
Guthabenstunden den Saldo des Arbeits-

Abgeltung eines Arbeitszeitguthabens
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Für die soziale Rechtfertigung einer 
verhaltensbedingten Kündigung  nach 
§ 1 Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz ist 
es regelmäßig erforderlich, dass der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor 
abgemahnt hat.

Die aufgrund der Zukunftsbezo-
genheit der Kündigung erfor-
derliche Prognose fällt nur dann 

negativ aus, wenn aus der konkreten Ver-
tragspflichtverletzung der Schluss gezo-
gen werden kann, dass der Arbeitnehmer 
den Arbeitsvertrag auch in Zukunft er-
neut und in gleicher oder ähnlicher Weise 
verletzen wird. Eine erneute Pflichtverlet-
zung trotz vorheriger Abmahnung recht-
fertigt in der Regel diese Prognose.

Allerdings muss der Pflichtverstoß, den 
der Arbeitgeber abgemahnt hatte, dem-
jenigen, den er jetzt zum Anlass für die 
Kündigung nimmt, zumindest ähnlich 
sein. Nicht erforderlich ist, dass der Ar-
beitnehmer zwei exakt identische Pflicht-
verletzungen begangen hat, die Abmah-
nung muss aber „einschlägig“ sein. Dafür 

ist erforderlich, aber auch ausreichend, 
dass die jeweiligen Pflichtwidrigkeiten aus 
demselben Bereich stammen und somit 
Abmahnungs- und Kündigungsgründe in 
einem inneren Zusammenhang stehen.

Abfällige Bemerkungen über den Ar-
beitgeber und Kolleginnen ist nicht mit 
Nichttragen einer Bistro-Schürze ver-
gleichbar

Vor diesem Hintergrund hat das LAG 
Hessen der Kündigungsschutzklage ei-
ner Arbeitnehmerin stattgegeben. Sie ist 
in einem Betriebsrestaurant beschäftigt 
und kraft Betriebsvereinbarung verpflich-
tet, eine Bistro-Schürze zu tragen. Am 
4.6.2014 und am 19.11.2014 hatte die 
beklagte Arbeitgeberin die Klägerin ab-
gemahnt, weil sie sich gegenüber Kunden 
negativ über ihren Arbeitgeber bzw. ihren 
Kollegen geäußert habe. Mit Schreiben 
vom 22.12.2014 erfolgte dann die ordent-
liche Kündigung, weil die Klägerin am 
11.12. und 17.12. nicht die zur Arbeits-
kleidung gehörende Bistroschürze getra-
gen hatte. Das LAG hat die vorangegange-

nen Abmahnungen nicht für einschlägig 
gehalten. Die vorangegangenen Abmah-
nungen seien erfolgt, weil sich die Kläge-
rin gegenüber Kunden negativ gegenüber 
ihrem Arbeitgeber bzw. ihren Arbeitskol-
legen geäußert habe. Demgegenüber steht 
der Kündigungsgrund des Nichttragens 
der vorgeschriebenen Arbeitskleidung. 
Zwar mag auch dies der Außendarstel-
lung des Arbeitgebers abträglich sein. Der 
erforderliche innere Zusammenhang zwi-
schen Kündigungsgrund und abgemahn-
tem Sachverhalt besteht jedoch nicht. 
Abgemahnt wurde ein rufschädigendes, 
den Arbeitgeber im Ansehen der Kun-
den herabsetzendes Verhalten, während 
der Kündigungsgrund in einem Verstoß 
der Klägerin gegen das von der Beklagten 
gewünschte einheitliche äußere Auftreten 
ihrer Mitarbeiter bestand. Sowohl von sei-
nem Wesensgehalt als auch von seiner In-
tensität ist der Kündigungssachverhalt ge-
genüber dem abgemahnten Sachverhalt 
deutlich verschieden.	 u

Landesarbeitsgericht Hessen, Urteil 
vom 19.10.2015, Aktz.: 16 Sa 721/15

Für verhaltensbedingte Kündigung 
einschlägige Abmahnung erforderlich

zeitkontos streitlos. Er bringt damit zum 
Ausdruck, dass bestimmte Arbeitsstun-
den tatsächlich mit seiner Billigung ge-
leistet wurden. Will der Arbeitgeber den 
mitgeteilten Saldo im Nachhinein bestrei-
ten, muss er im Rahmen einer abgestuf-
ten Darlegungslast darlegen, auf Grund 
welcher Umstände der ausgewiesene Saldo 
unzutreffend sei oder sich bis zur verein-
barten Schließung des Arbeitszeitkontos 
reduziert habe. Hierfür hat der Arbeitge-
ber im Streitfall keine Anhaltspunkte vor-
getragen. Das zum 25.11.2008 bestehen-
de Guthaben von 414 Stunden gilt daher 
als zugestanden.

Bezüglich der weiteren Guthabenstun-
den ist die Klage unbegründet. Der Ar-

beitgeber hat nach dem 25.11.2008 kei-
ne Aufzeichnungen mehr geführt. Die 
von der Arbeitnehmerin angefertigten 
Aufzeichnungen hat er nicht streitlos ge-
stellt. In diesem Fall sind zunächst vom 
Arbeitnehmer die den behaupteten Sal-
do begründenden Tatsachen im Einzel-
nen darzulegen. Erst wenn das geschehen 
ist, hat sich der Arbeitgeber darauf einzu-
lassen. Das gilt grundsätzlich auch dann, 
wenn der Arbeitgeber die Führung eines 
Arbeitszeitkontos vertragswidrig unterlas-
sen haben sollte.

Die von der Klägerin behaupteten 
Plusstunden sollen aus der Leistung ver-
gütungspflichtiger Überstunden resultie-
ren. In diesem Fall gelten auch bei der 

Führung eines Arbeitszeitkontos die von 
der Rechtsprechung für die Darlegung 
und den Nachweis von Überstunden bei 
festen Arbeitszeiten entwickelten Grund-
sätze. Der eine Zeitgutschrift für Über-
stunden beanspruchende Arbeitnehmer 
muss daher nicht  nur vortragen, an wel-
chen Tagen er von wann bis wann gearbei-
tet hat; er hat darüber hinaus darzulegen, 
dass die Überstunden vom Arbeitgeber 
angeordnet, gebilligt, geduldet oder je-
denfalls zur Erledigung der geschuldeten 
Arbeit notwendig gewesen sind. Diesen 
Anforderungen genügt der Vortrag der 
Klägerin nicht.	 u

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
23.09.2016 – 5 AZR 767/13
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Ihre Partner im Energiekompetenzzentrum

Die obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder haben ihre 
Rechtsauffassung in Bezug auf Pho-
tovoltaikanlagen geändert: Ab 1. Ja-
nuar 2016 stellt die Installation einer 
solchen Anlage an oder auf einem Ge-
bäude eine Bauleistung im Sinne des  
§ 48 Einkommensteuergesetz (EStG) 
dar und unterliegt damit der Bauab-
zugsteuer. 

Hintergrund: Vergütungen für Bauleis-
tungen, die im Inland gegenüber einem 
Unternehmer oder einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts erbracht wer-
den, unterliegen der Bauabzugsteuer (§ 48 
Abs. 1 Satz 1 EStG). Der Leistungsemp-
fänger ist verpflichtet, vom Rechnungs-
betrag 15 Prozent an das Finanzamt ab-
zuführen, es sei denn, im Zeitpunkt der 
Gegenleistung liegt eine gültige Freistel-
lungsbescheinigung nach § 48b EStG vor 
oder die gesamte Gegenleistung im lau-
fenden Kalenderjahr übersteigt voraus-
sichtlich nicht die Freigrenze von 5.000 
Euro beziehungsweise 15.000 Euro (§ 48 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 EStG). Die Ver-
pflichtung zum Steuerabzug entsteht in 
dem Zeitpunkt, in dem die Gegenleistung 
erbracht wird, das heißt beim Leistungs-

empfänger selbst oder bei einem Dritten, 
der für den Leistungsempfänger zahlt, ab-
fließt (§ 11 EStG).

Unter Bauleistung sind alle Leistun-
gen zu verstehen, die der Herstellung, In-
standsetzung oder Instandhaltung, Än-
derung oder Beseitigung von Bauwerken 
dienen (§ 48 Abs. 1 Satz 3 EStG). Im Ge-
setz findet sich keine Erläuterung, was un-
ter Bauwerken zu verstehen ist. Gemäß 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
vom 27. Dezember 2002 ist der Begriff je-
doch weit auszulegen.

Mit Blick auf Photovoltaikanlagen ver-
tritt nach Abstimmung der obersten Fi-
nanzbehörden des Bundes und der Länder 
die Finanzverwaltung nunmehr folgende 
Rechtsauffassung (Verfügung des Bayeri-
schen Landesamts für Steuern vom 16. Sep-
tember 2015, Az.: S 2272.1.1-3/8 St32):
»	 Zur Beurteilung der Frage, inwieweit 

eine Bauleistung im Sinne des Einkom-
mensteuergesetzes vorliegt, spielt es 
keine Rolle, ob das fest in das Gebäude 
eingebaute Wirtschaftsgut als Betriebs-
vor-richtung oder Gebäudebestandteil 
anzusehen ist. 

»	 Die Installation einer Photovoltaikan-

lage an oder auf einem Gebäude stellt 
eine Bauleistung im Sinne des § 48 
EStG dar. 

»	 Die Aufstellung einer Freilandphoto-
voltaikanlage kann ebenfalls den Bau-
leistungsbegriff des § 48 EStG erfüllen. 

An der bisher anders lautenden Auf-
fassung, dass Photovoltaikanlagen als Be-
triebsvorrichtungen nicht den Begriff des 
Bauwerks erfüllen, wird also nicht mehr 
festgehalten.

Inkrafttreten: Die neue Rechtsauffassung 
ist grundsätzlich in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Für Fälle bis zum Jahres-
ende 2015 (maßgeblich ist der Zeitpunkt 
der Entstehung der Bauabzugsteuer, also 
der Zeitpunkt, zu dem die Gegenleistung 
beim Leistungsempfänger abfließt), wird es 
jedoch von der Finanzverwaltung nicht 
beanstandet, wenn ein Abzug der Bauab-
zugsteuer oder das Anfordern einer Frei-
stellungsbescheinigung unterbleibt.

Betriebe, die Photovoltaikanlagen in-
stallieren, sollten beim Finanzamt eine 
Freistellungsbescheinigung nach § 48 b 
EStG beantragen. Dann muss die Steuer 
nicht einbehalten werden.	 u

Installation einer Photovoltaikanlage 
unterliegt der Bauabzugssteuer
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In so einem Fall muss sich der Bau-
herr an den Kosten der Mängelbeseiti-
gung beteiligen.

Beim Neubau eines Einfamilien-
hauses beauftragte der Bauherr 
einen Handwerker damit, einen 

Estrichboden zu verlegen. Dabei unterlie-
fen dem Auftragnehmer Fehler: Ein auf-
fälliger Riss zog sich durch den Estrich. 
Den Mangel behob der Estrichleger zwar, 
allerdings wenig sachgerecht. Schon nach 
kurzer Zeit brach der Riss wieder auf und 
zog die Fliesen in Mitleidenschaft, die der 
Bauherr über dem Estrich verlegt hatte.

Weitere, „querende“ Risse traten auf, 
weil der Bauherr mit dieser Aktion begon-
nen hatte, bevor der Estrich vollständig 
trocken war. Darauf wies der Handwerker 

hin, als der Bauherr von ihm verlangte, 
nun endlich den Riss im Estrich fachmän-
nisch zu beseitigen.

Da müsste er ja alle Fliesen abnehmen 
und den Fliesenbelag anschließend wieder 
herstellen, wandte der Auftragnehmer ein. 
Das wäre unverhältnismäßig, schließlich 
habe er die Mängel nicht allein zu ver-
antworten. Der Estrichleger forderte den 
Bauherrn auf, sich an den Sanierungskos-
ten zu beteiligen. Das lehnte der Bauherr 
ab und verlangte vom Kontrahenten einen 
Kostenvorschuss in Höhe der Gesamtkos-
ten. Doch da spielte das Oberlandesge-
richt (OLG) Hamm nicht mit.

Nicht nur der Untergrund, auch die 
Fliesen selbst seien mangelhaft. Und dieser 
„Pfusch“ sei nicht dem Handwerker zuzu-

rechnen, sondern dem Bauherrn, stellte 
das OLG fest. Aus diesem Grund müsse 
er sich eine Kürzung seines Anspruchs um 
40 Prozent gefallen lassen.

Er sei für den Schaden mitverantwort-
lich, weil er – aufbauend auf der Arbeit 
des Handwerkers – selbst Hand angelegt 
und dabei einen gravierenden Fehler ge-
macht habe. Dass man auf einem Estrich-
boden erst weiterarbeiten dürfe, wenn er 
vollkommen trocken sei, stelle handwerk-
liches Basiswissen dar. Vom Estrichleger 
zu verlangen, auch die vom Bauherrn ver-
ursachten Risse auf eigene Kosten zu be-
heben, wäre unbillig.	 u

Oberlandesgericht Hamm, Urteil 
vom 31. März 2015, Az.:24 U 30/14

Estrichleger pfuscht, der Bauherr auch

Ein Sachmangel liegt nach § 633 
Abs. 2 Satz 1 BGB – und Entsprechen-
des gilt für § 13 Nr. 1 VOB/B – auch 
dann vor, wenn eine Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit nicht 
zu einer Beeinträchtigung des Werts 
oder der Gebrauchstauglichkeit des 
Werks führt.

Wirkt sich eine Abweichung 
von der vereinbarten Beschaf-
fenheit nicht oder nur in ge-

ringem Maße nachteilig aus, kann dies 
zwar die Prüfung veranlassen, ob Män-
gelansprüchen des Bestellers der Einwand 
entgegensteht, der Mängelbeseitigungsauf-
wand sei unverhältnismäßig. An dem Vor-
liegen eines Mangels in derartigen Fällen 
ändert dies allerdings nichts. Allerdings 
kann mangels nachteiliger Auswirkungen 
des allein in der vertraglichen Abweichung 

begründeten Mangels der Beseitigungsauf-
wand unverhältnismäßig sein. Für diesen 
Einwand ist der Bauunternehmer darle-
gungs- und beweispflichtig.

Das hat der Bundesgerichtshof in fol-
gendem Fall entschieden: Die Klägerin 
machte als Erwerberin eines Supermarkt-
grundstücks Mängelansprüche des Ver-
käufers aus abgetretenem Recht geltend. 
Letzterer hatte als Bauherr die Beklagten 
zu 1 mit der Errichtung der Außenanlagen 
und die Beklagten zu 2 mit der Planung 
beauftragt.

Im Rahmen der Pflasterarbeiten ver-
wendete die Beklagte zu 1 anstelle des im 
Leistungsverzeichnis vorgesehenen Kie-
ses der Körnung 0/5, einen Kies ohne 
besonders feinkörnige Anteile mit einem 
Durchmesser von weniger als 2 mm. Die 

Beklagten zu 2 unternahmen nichts dage-
gen. Dies führte zwei Jahre später zu einer 
„losen“ Bepflasterung.

Der BGH gab der Klägerin Recht. Eine 
Einschränkung des Fehlerbegriffs, wie sie 
in § 633 Abs. 1 letzter Halbsatz BGB a.F. 
enthalten ist, ist in § 633 Abs. 2 Satz 1 
BGB entfallen. Wirkt sich eine Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffen-
heit nicht oder nur in geringem Maße 
nachteilig aus, kann dies zwar die Prü-
fung veranlassen, ob Mängelansprüchen 
des Bestellers der Einwand entgegensteht, 
der Mängelbeseitigungsaufwand sei un-
verhältnismäßig. An dem Vorliegen eines 
Mangels in derartigen Fällen ändert dies 
allerdings nichts.	 u

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 
30. Juli 2015, Aktz.: VII ZR 70/14

Trotz Gebrauchstauglichkeit

Abweichend von Vereinbarung 
ausgeführte Leistung ist mangelhaft
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Der Bundestag hat eine Gesetzes-
novelle für das Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz (AFBG) beschlossen. 
Dies soll zum 1.8.2016 in Kraft treten. 
Der Bundesrat muss diesem aber noch 
abschließend zustimmen.

Die Bundesregierung will damit 
Hemmschwellen abbauen, um 
mehr Menschen für die Auf-

stiegsförderung zu gewinnen. Daher will 
man mit dem „Meister-BAföG“ Angebo-
te machen, die zu der jeweiligen Lebens-
situation passen. Dazu gehören Einkom-
mens- und Vermögensfreibeträge und die 
Zuschüsse sollen deutlich erhöht wer-
den. Der Zuschuss für den Unterhalt ent-
spricht dann mit 50 % dem Studenten-
BAföG.

Zum 1.8.2016 steigen daher die maxi-
malen Unterhaltsbeiträge beim Meister-
BAföG wie folgt:

»	 für Alleinstehende von 697 € auf 768 € 
pro Monat

»	 für Alleinerziehende von 907 € auf 
1.003 € pro Monat

»	 für Verheiratete mit 1 Kind von 1.122 € 
auf 1.238 € pro Monat

»	 für Verheiratete mit 2 Kindern von 
1.332 € auf 1.473 € pro Monat

Auch die Zuschussanteile steigen. Für 
Teilnehmer, Ehegatten und Lebenspartner 
von 44 auf 50 %, für Kinder auf 55 %. 
Alleinerziehende erhalten zusätzlich einen 
einkommensunabhängigen Kinderbetreu-
ungszuschlag. Er steigt von 113 auf 130 € 
im Monat.

Auch die Vermögensfreibeträge steigen. 
Sie sollen auf 45.000 € pro Teilnehmer; 
für Ehepartner und Kinder um 300 € auf 
2.100 € steigen.

Darüber hinaus sollen auch die Ein-

kommensfreibeträge steigen. Für Fortbil-
dungsteilnehmer sind ab dem 1.8.2016 
290 € pro Monat frei.

Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren 
werden künftig mit maximal 15.000 € (bis-
her 10.226 €) gefördert. Das Meisterstück 
wird mit 2.000 € (bisher rund 1.500 €) 
gefördert. Dabei steigen die Zuschussan-
teile jeweils auf 40 %.

Wer die Abschlussprüfung besteht, 
bekommt nunmehr 40 % des Restdarle-
hens für Lehrgangs- und Prüfungskosten 
erlassen. Im Übrigen besteht das „Meis-
ter-BAföG“ grundsätzlich aus Zuschüs-
sen und zinsgünstigen Darlehensanteilen. 
Dieses Förderprogramm ist seit 1996 sehr 
erfolgreich. Rund 1,7 Mio berufliche Auf-
stiege konnten mit rund 6,9 Mrd. Euro 
ermöglicht und gefördert werden. Das 
Programm wird zu 78 % vom Bund und 
zu 22 % von den Ländern finanziert.	 u

Fördersätze für Meister-BAföG steigen
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Eine der wichtigsten Aufgaben, die 
jeder Unternehmer früher oder später 
für sich lösen sollte, ist die der Nach-
folge. Schließlich soll das Lebenswerk 
in gute Hände kommen. Aber wann 
ist der richtige Zeitpunkt? Was ist eine 
Firma wert? Und wer ist der richtige 
Nachfolger? Über diese Fragen und 
die Vorteile einer professionellen Be-
gleitung sprachen wir mit Thomas 
Schmitz, Abteilungsleiter Firmenkun-
den der VR Bank eG Bergisch Gladbach.

Herr Schmitz, wann ist eigentlich der 
richtige Zeitpunkt mit der Planung ei-
ner Nachfolge zu beginnen?
Grundsätzlich gilt: Je früher Sie planen, 
desto besser können Sie Ihre Ziele durch-
setzen. Ein Nachfolgeprozess zieht sich oft 
über Jahre hin. Daher sollte eine gewis-
se Zeit zur Vorbereitung und Umsetzung 
eingeplant werden. Erste Überlegungen 
sollte ein Unternehmer spätestens mit An-
fang 50 anstellen. Aber auch die Lage der 
Branche und die familiären Verhältnisse 
haben Einfluss darauf, ob der Augenblick 

für eine Übergabe günstig ist. Ideal ist eine 
Übergabe auch dann, wenn für das Un-
ternehmen nachweisbar ein nachhaltiges 
Wachstum zu erwarten ist.

Wie sieht eine gut geregelte Nachfol-
ge aus?
Eine Standardlösung gibt es hier nicht – 
aber vielfältige Möglichkeiten. Steht kein 
geeigneter familieninterner Nachfolger so-
fort zur Verfügung, können beispielswei-
se Interimsmanager, die das Unternehmen 
führen bis die Enkel-Generation so weit 

ist, eine Alternative sein. Neben einem 
Management-Buy-out, dem Unterneh-
mensverkauf an das eigene Management, 
oder einem Management-Buy-in, bei dem 
sich ein externes Management ins Unter-
nehmen einkauft, kommen auch strate-
gische Investoren oder eine Beteiligungs-
gesellschaft als potenzielle Käufer infrage. 
Grundsätzlich sollte ein Unternehmer für 
sich klären, wie er sein Lebenswerk gewür-
digt wissen will. Zudem ist es ratsam, den 
Nachwuchs frühzeitig ins Unternehmen 
einzubinden.

Wie findet man den richtigen Preis 
für das Unternehmen?
Die Ermittlung des Unternehmenswertes 
ist ein zentraler Baustein jeder Nachfolge-
regelung. Zum einen dient er als Basis für 
Preisverhandlungen mit potenziellen Käu-
fern. Zum anderen ist er die Grundlage für 
eine gesicherte Altersvorsorge des Unter-
nehmers und dessen Familie. Die Experten 
für Unternehmensbewertungen aus unse-
rer Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
können im Vorfeld eines Verkaufsprozesses 
einen solchen Wert und einen realisierba-
ren Kaufpreis mittels entsprechender Be-
rechnungsmethoden fundiert bestimmen. 

Wann sollte man eine Beratung in 
Anspruch nehmen?
Die Regelung der Nachfolge gehört zu 
den wichtigsten strategischen Entschei-
dungen eines Unternehmers. Deshalb ist 
das Thema Nachfolge bei uns fester Be-
standteil der ganzheitlichen Finanzstrate-
gie für Unternehmer. Im Rahmen unserer 
Genossenschaftlichen Beratung sprechen 
wir Inhaber und geschäftsführende Ge-
sellschafter gezielt darauf an. Gemeinsam 
mit den Nachfolgespezialisten unserer Ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe beglei-
ten wir unsere Kunden von der Vermö-
gensplanung über die Suche nach einem 
geeigneten Nachfolger oder Investor bis 
hin zur sicheren Transaktionsfinanzierung 
und der soliden Altersvorsorge. So können 
sie Ihr Lebenswerk – wenn es soweit ist – 
beruhigt aus der Hand geben.

Die Unternehmensnachfolge planen

Thomas Schmitz, Abteilungsleiter Firmenkun-
den bei der VR Bank eG Bergisch Gladbach
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Die Bundesagentur für Arbeit zeich-
net seit vielen Jahren vorbildliche 
Ausbildungsbetriebe mit dem Ausbil-
dungszertifikat aus. Am Dienstag, den 
8. März 2016 wurden die diesjährigen 
Ausbildungszertifikate an drei Betrie-
be ( je einer aus den drei Regionen des 
Agenturbezirks) verliehen.

Die Kreishandwerkerschaft, ver-
treten durch Hauptgeschäfts-
führer Marcus Otto, beglück-

wünschte die Firma Schieber Stahl- und 
Metallbau GmbH & Co. KG aus Marien-
heide, vertreten durch den Geschäftsfüh-
rer Michael Soose, und seinen Auszubil-
denden Ramazan Maden sowie die Firma 
Klees GmbH Isolierungen aus Leverku-

sen, vertreten durch den Geschäftsführer 
Frank Hänseler-Klees und seinen Auszu-
bildenden herzlich zu dieser Ehrung.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Bergisch Glad-
bach, Herr Stefan Krause, wies in seiner 
Ansprache darauf hin, dass die hier aus-
gezeichneten Betriebe gezeigt hätten, dass 
sie das Thema Ausbildung sehr ernst neh-
men würden. Damit würden diese Betrie-
be dafür Sorge tragen, dass auch zukünftig 
auf gut ausgebildete und hochqualifizierte 
Fachkräfte zurückgegriffen werden könne. 
Des Weiteren appellierte er an die Betrie-
be, die aktuell nicht ausbilden. Sie soll-
ten nicht nur auf die Bewerbungsunterla-
gen und Zeugnisse schauen, sondern auf 

die Möglichkeit der Berufsfelderkundun-
gen, Praktika und Einstiegsqualifizierun-
gen setzen, um potentielle Auszubildende 
kennenzulernen und in der praktischen 
Arbeit zu erleben.

Die Firmenvertreter unterstrichen in 
ihren Stellungnahmen den hohen Stellen-
wert der Ausbildung, nicht nur in ihrem 
eigenen Betrieb, sondern deren Wichtig-
keit insgesamt für die Wirtschaft. Dabei 
waren auch sie der Meinung, dass man 
nicht nur auf die Zeugnisnoten schau-
en sollte, um den richtigen Bewerber/die 
richtige Bewerberin für sich zu finden, 
sondern der persönliche Kontakt mit den 
Bewerberinnen und Bewerbern besonders 
wichtig sei.	 u

Ausbildungszertifikate an vorbildliche 
Ausbildungsbetriebe vergeben
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Die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land hat auch im bisherigen Jahr 
bei Aktivitäten im Bereich Ausbildung 
weiter großes Engagement gezeigt.

So war diese mit einem eigenen In-
formationsstand auf der Ausbil-
dungsmesse der Integrierten Ge-

samtschule Paffrath in Bergisch Gladbach 
vertreten. Zudem hat Geschäftsführer 
Kirch im Rahmen eines Elternabends in 
der Städtischen Realschule Herkenrath ei-
nen Vortrag zum Thema Ausbildung im 
Handwerk sowie einen Workshop zum 
gleichen Thema in der Gesamtschule Ma-
rienheide durchgeführt.

Premiere hatte dieses Jahr am 27.2.2016 
die Ausbildungsbörse in Kürten. Die neu 
auf die Beine gestellte Ausbildungsbörse 
wurde gut besucht und ebenfalls durch die 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
mit einem Informationsstand unterstützt. 

Ferner war die Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land einer von über 60 etab-
lierten Ausstellern auf der Informations-
messe im Schulzentrum in Bergneustadt 
am 12.3.2016.

Bei allen Veranstaltungen waren viele 
interessierte Schülerinnen und Schüler so-
wie Eltern, die sich über die Vielzahl der 
handwerklichen Ausbildungsberufe infor-
miert haben.

Viele weitere Aktivitäten werden noch 
erfolgen, über die wir zu gegebener Zeit 
berichten werden.	 u

Ausbildungsaktivitäten der Kreis- 
handwerkerschaft Bergisches Land
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Die Ausbildung von jungen Men-
schen ist eine der wichtigsten Auf-
gaben, die vor uns liegen. Den beste-
henden Fachkräftemangel spüren wir 
jeden Tag und daher ist es umso wich-
tiger, das Thema Ausbildung insge-
samt aktiv anzugehen.

Die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land tut dies schon seit 
längerer Zeit und ist mit einem 

eigenen Ausbildungsstand auf vielen Aus-
bildungsmessen in der Region vertreten 
und etabliert. Gleichzeitig wird aktiv in 
die verschiedensten Schulformen gegan-
gen und Vorträge über die duale Ausbil-
dung im Handwerk gehalten.

Es wäre äußerst begrüßenswert, wenn 
sich viele Handwerksbetriebe aktiv mel-
den würden und sich bereit erklären, zu-
sammen z. B. mit einem Mitarbeiter der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
den Ausbildungsstand zu betreuen oder 
aber mit einem eigenen Stand das jeweili-
ge Berufsbild und das eigene Handwerks-
unternehmen zu präsentieren. Das ist 
Ausbildung und letztlich auch Handwerk 
aus erster Hand. Besser und direkter kann 
man Jugendliche für die Leidenschaft ei-
nes handwerklichen Berufs nicht interes-
sieren und ansprechen.

Daher die Bitte, soweit Interesse be-
steht, sich bei der Geschäftsstelle der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
zu melden und sich listen zu lassen als 
Betrieb, der für die verschiedensten Aus-
bildungsveranstaltungen bereit steht.

Das Engagement lohnt sich und ist 
eine Investition in die Zukunft. Von hier 
aus bleibt zunächst, dafür vielen Dank 
für Ihre Unterstützung zu sagen und wir 
freuen uns auf rege Rückmeldungen.

Für Rückfragen können Sie sich jeder-
zeit an die Geschäftsstelle der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land wenden.	 u

Nachwuchswerbung mit Betrieben

Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 

Altenberger-Dom-Straße 200 

51467 Bergisch Gladbach

Fix per Fax oder e-mail 
0 22 02 / 93 59 – 30 

info@handwerk-direkt.de

Rückantwort
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name des Betriebs

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anschrift

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         
Telefon		  Telefax

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-Mail

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anprechpartner

Ich bin bereit zu unterstützen

❑	 mit eigenem Informationsstand

❑	 den Informationsstand der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land

❑	 bei Informationsveranstaltungen und Vorträgen
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Zum Zwecke ihrer ersten Berufs-
felderkundung kamen am 25.1.2016 
insgesamt vier Achtklässlerinnen aus 
der Städtischen Realschule Kleefeld, 
der Gesamtschule Kürten und der In-
tegrierten Gesamtschule Paffrath für 
einen Tag in das Haus der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land. 

Leonie Hüpper und Jenny Sophie 
Schulz schnupperten hier in den 
Arbeitsalltag eines Juristen, wobei 

sich die Assessoren Nicholas Kirch und 
Holger Schmitz über die Schulter schauen 
ließen und ihr umfangreiches Tätigkeits-
feld erläuterten. 

Luana Kemp und Maxima Wilken wa-
ren hingegen vor Ort, um in Bezug auf 
den Beruf der Kauffrau für Büromanage-
ment einen Berufscheck zu erleben. Sie 
durften in verschiedene Abteilungen wie 
die Buchhaltung, die Zentrale und das Se-
kretariat schnuppern und hier nicht nur 
zusehen, sondern auch einige leichte Tä-
tigkeiten erledigen.

Am Ende zeigten sich die Mädchen be-
geistert von dem Erkundungstag und äu-
ßerten sich einstimmig positiv darüber, 
dass man auf diese Weise wirklich testen 
könne, ob der ausgewählte Beruf das Rich-
tige sein könnte. Für den nächsten Check 
stehen nun ganz andere Berufe an, die die 
13 bis 14-Jährigen erleben möchten.

Schon seit Januar 2015 gibt es die Be-
rufsfelderkundungen für sämtliche Schü-
lerinnen und Schüler der 8. Klassen des 
Rheinisch-Bergischen Kreises und des 
Oberbergischen Kreises. Drei Mal im Jahr 
dürfen die Jugendlichen seither jeweils ei-
nen Tag die reale Arbeitswelt in verschie-
denen Unternehmen ihrer Wahl erkunden.

Auch sehr viele Handwerksbetrie-
be haben seither das Projekt unterstützt, 

um neben ihren eigenen Unternehmen 
auch handwerkliche Berufe an sich bei 
den Jugendlichen ins Gespräch zu brin-
gen. Denn offensichtlich entdecken vie-
le Schülerinnen und Schüler bei so einem 
aktiven Tag, dass sie gerne anpacken und 
genau das sogar ihr Ding ist. So werden 
die Fühler beiderseits unverbindlich aus-

gestreckt und auf lange Sicht gesehen 
möglicherweise sogar spätere Nachfolger 
gefunden. 

Interessierte Betriebe oder SchülerInnen 
erfahren weitere Einzelheiten bei der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land unter 
der Telefonnummer 02202/9359-0.	 u

Vier Schülerinnen erkundeten die 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
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38 Metallbauer und 14 Feinwerk-
mechaniker wurden am 19. Februar 
2016 losgesprochen

Am 19.2.2016 fand die Losspre-
chungsfeier der Innung für Me-
talltechnik Bergisches Land statt. 

Obermeister Rainer Pakulla eröffnete die 
Feier im Bergischen Energiekompetenz-
zentrum in Lindlar. Der folgenden Rede 
wurde nicht nur von den scheidenden 
Auszubildenden, die mit zahlreichen Fa-
milienangehörigen und Freunden ge-
kommen waren, sondern auch von den 
Lehrern, den Vorstandsmitgliedern der 
Innung für Metalltechnik Bergisches Land 
sowie der Presse gelauscht.

In seiner Rede hob Obermeister Rainer 
Pakulla nicht nur hervor, dass die neuen 
Junggesellinnen und -gesellen eine quali-
tativ hochwertige Ausbildung abgeschlos-
sen haben und dem Arbeitsmarkt nun als 
Fachkraft zur Verfügung stehen, sondern 
er machte nochmals deutlich, dass das 
Metallhandwerk zu den abwechslungs-
reichsten Handwerken überhaupt gehört. 
Das Metallhandwerk sei nicht nur klas-
sisch sondern gleichermaßen modern. 
Man könne in einem traditionellen Beruf 
z. B. als Hufschmied arbeiten, aber auch 
in den modernsten Hochhäusern dieser 
Welt stylische Geländer herstellen und 
verbauen.

Darüber hinaus wies Obermeister Rai-
ner Pakulla auch auf den Umstand hin, 
dass im Einzugsgebiet der Innung, sprich 
im Rheinisch-Bergischen Kreis, im Ober-
bergischen Kreis und in der Stadt Lever-
kusen zurzeit 8.800 Handwerksbetriebe 
bestehen. Davon würden in den nächs-
ten 10 Jahren ca. 1.500 Betriebe ihre Be-
triebstätigkeit einstellen, da die Inhaber 
aus Altersgründen den Betrieb nicht wei-
terführen könnten. Er erklärte den Jung-
gesellinnen und -gesellen, dass dieser 
Umstand für sie eine sehr gute Zukunfts-
prognose bedeuten würde.

Neben Kreishandwerksmeister Wil-
li Reitz und Frau OStDin Bernhild Neu, 
der Direktorin des Berufskollegs Bergisch 
Gladbach, die dieses Jahr in ihren wohlver-
dienten Ruhestand gehen wird, sprachen 
im Anschluss auch Herr Klaus Stein, Be-
rufsschullehrer vom Berufskolleg Bergisch 
Gladbach, sowie Frau Beate Gödecke vom 
Berufskolleg Dieringhausen.

Herr Urs Kleinofen, Berufschullehrer 
beim Hans-Böckler Berufskolleg in Köln, 
der für die Feinwerkmechaniker gekom-
men war, bedankte sich bei den Anwesen-
den, dass man die Feinwerkmechaniker zu 
dieser Lossprechungsfeier eingeladen hatte.

Im Anschluss erhielten die Jungge-
sellinnen und Junggesellen durch Herrn 
Obermeister Rainer Pakulla und den 
Lehrlingswart Thomas Vigelahn ihre Prü-
fungszeugnisse. Dabei wurden Yannik 
Roth und Christian Frost als beste Me-
tallbauer und Florian Czabainka sowie Jan 
Louis Henning als beste Feinwerkmecha-
niker geehrt.

Nach der Zeugnisvergabe gingen die 
Beteiligten zum gemütlichen Teil der Fei-
erlichkeit über und konnten den Rest des 
Abends bei Finger Food und kalten Ge-
tränken genießen.

Wir gratulieren allen Gesellinnen und 
Gesellen ganz herzlich zur bestandenen 
Prüfung!	 u

Metall-Innung sprach 
Nachwuchshandwerker los
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Der Obermeister der Innung für Sa-
nitär- und Heizungstechnik Bergisches 
Land, Thomas  Braun, freute sich über 
den Zuwachs in seinem Gewerk. 60 
Prüflinge hatten ihre Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker für Sanitär- Hei-
zungs- und Klimatechnik erfolgreich 
abgeschlossen. 

In der Gaststätte Norhausen in Lever-
kusen fand zu diesem feierlichen Anlass 
am 13.3.2016 die Lossprechung der 

neuen Fachkräfte statt. Nachdem Ober-
meister Braun die Anwesenden begrüßt 
hatte, erteilte er dem Lehrlingswart Rolf 
Sieberts das Wort. Dabei, so will es die Tra-
dition, wurden die Prüflinge „losgeschla-
gen“. Rolf Sieberts kündigte das Vorha-
ben wiederum schmunzelnd an, nachdem 
Obermeister Thomas Braun die Gesellen-
briefe und Prüfungszeugnisse überreicht 
hatte. Zunächst leerten die angehenden 

Fachkräfte nach Weisung die Gesäßtaschen 
ihrer Hosen vollständig. Anschließend er-
hielten die Prüflinge der Reihe nach einen 
symbolischen Hammer-Schlag auf den 

Allerwertesten, mit dem die herzlichen 
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung 
einhergingen. Eine Handschaufel dazwi-
schen bekräftigte dabei die Symbolik des 
Rituals, das vom Lehrlingsdasein befreit.

Auch Rolf Sieberts zeigte sich zufrieden 
über die Ausbildungszahlen und das Leis-
tungsniveau in seinem Handwerk. 

Wir gratulieren allen neuen Fachkräf-
ten recht herzlich!	 u

60 Lehrlinge im Sanitär-Handwerk 
losgesprochen
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Die erste große Hürde haben sie 
geschafft, 133 Auszubildende, davon 
2 Mädchen, standen im Mittelpunkt 
der feierlichen Lossprechungsfeier der 
Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land, 
die vor rund 300 Gästen in der Glas-
halle auf dem Golfplatz Lüderich in 
Overath stattgefunden hat.

Hierzu konnte Obermeister Rei-
ner Irlenbusch mit seinen Stell-
vertretern Monika Gieraths-

Heller und Arndt Stein die Schulleiterin 
des Berufskollegs Bergisch Gladbach, Frau 
Bernhild Neu, sowie den Bürgermeister 
von Overath, Herrn Jörg Weigt, begrüßen.

Obermeister Irlenbusch zeigte sich sehr 
zufrieden mit den neuen Gesellen. Dass 
die Gesellen beste Zukunftsaussichten 
haben, zeige sich schon daran, dass ledig-
lich zwei der anwesenden Auszubildenden 
nicht von ihrem Ausbildungsbetrieb über-
nommen werden bzw. eine unmittelba-
re Anschlussbeschäftigung bereits erfolg-
reich unterzeichnet haben. Er ermunterte 
die jungen Gesellen dazu, sich künftig eh-
renamtlich zu engagieren, forderte sie aber 
gleichzeitig auch auf, jede Möglichkeit der 
persönlichen und beruflichen Fortbildung 
zu nutzen. Bernhild Neu, die die Glück-
wünsche stellvertretend für die Berufskol-
legs den Absolventen überbrachte, lobte 

den Nachwuchs: „Wir sind stolz auf Sie 
und wir sind stolz auf Ihre Ausbilder, die 
seitens der Betriebe eine hervorragende 
Ausbildungsleistung erbracht haben“. Dies 

sei nur möglich, durch eine gute Koopera-
tion zwischen den Berufskollegs, den über-
betrieblichen Unterweisungsstätten und 
den Ausbildungsbetrieben. Diese Koope-
ration funktioniere im Bergischen Land. 
Sie dankte den Eltern und den Ausbildern 
der Jugendlichen für ihr Engagement.

„Sie sind die Zukunft, Ihrer Karrie-
re steht nichts mehr im Wege“, spornte 
Obermeister Irlenbusch die frischgebacke-
nen Gesellen angesichts des Mangels an 
Fachkräften an. Er mahnte, dass sich die 
Gesellen nicht auf ihren Lorbeeren ausru-
hen sollten. Ebenso sprach Obermeister 
Irlenbusch noch einen ganz besonderen 

Dank an die Prüfungsausschüsse aus und 
würdigte dabei die ehrenamtliche Arbeit 
der Mitglieder. Ganz besonders hervor 
hob er dabei als Ausbildungsbetrieb die 
Firma Stein, vertreten von Arndt Stein, 
die aktuell ca. 80 Auszubildende in ih-
ren Betrieben beschäftige. Bürgermeister 
Weigt hob in seiner Rede die Einzigartig-
keit der dualen Ausbildung in Deutsch-
land für ganz Europa hervor. Er mahnte 
die Zuhörer auch zum Nachdenken über 
den europäischen Gedanken und sprach 
in Zusammenhang mit der Flüchtlingskri-
se von einer „Zeitenwende“. Er wünschte 
den neuen Gesellen alles Gute für ihre ei-
genständige Lebensgestaltung. 

Insgesamt ein wunderschönes Fest, mit 
dem die ehemaligen Auszubildenden wür-
dig in den Gesellenstand aufgenommen 
wurden.

Herzlichen Glückwunsch an alle neuen 
Gesellen. 	 u

Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land

Beste Zukunftsaussichten 
für neue Gesellen

30
Forum 2/2016

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung



Fachbetriebe  
und Partner 
rund um‘s Kfz



Ganze 58 Auszubildende im Elek-
trohandwerk durften sich diesjährig 
über ihre bestandene Gesellenprüfung 
freuen. Die dazugehörige Losspre-
chung gab es für die neuen Fachkräfte 
im Rahmen einer Lossprechungsfeier, 
die am 17.3.2016 erstmals in der fest-
lich geschmückten Glashalle des Golf-
clubs am Lüderich in Overath statt-
fand.

Neben den scheidenden Auszu-
bildenden konnte der stellver-
tretende Obermeister Lothar 

Neuhalfen auch die Familien, Bekannten 
und Freunde sowie verschiedene Ehren-
gäste herzlich im Namen der Innung be-
grüßen. Als weitere Redner sprachen auch 
der Kreishandwerksmeister Willi Reitz, 
der Oberstudiendirektor Bernd Kunz so-
wie der neue Obermeister der Elektroin-
nung Björn Rose.

Nach den lobenden Reden wurden die 
Prüflinge vom Vorstand der Elektroin-
nung Bergisches Land traditionell losge-
sprochen. Dazu nahmen die neuen Fach-
kräfte auf der Bühne ihre Gesellenbriefe, 
Prüfungszeugnisse und Glückwünsche 
entgegen.

Besonders hervorzuheben sind die 
Leistungen der Auszubildenden Tobias 

Dziadzka, Ausbildungsbetrieb Energie-
versorgung Leverkusen, Alisha Giesen, 
Ausbildungsbetrieb Elektro-Montage-Ge-
sellschaft F&P GmbH, Bjorn Reinecke, 
Ausbildungsbetrieb Sebastian Ritzmann, 
Mario Christopher Röhr, Ausbildungs-
betrieb Jörg Hombach, Philipp Schmitz, 
Ausbildungsbetrieb Heiner Pütz, Robert 
Thomas, Ausbildungsbetrieb W. Thomas 
und H.H. Gelbach Elektromeisterbetrieb 
GmbH, Brian Weinberger, Ausbildungs-

betrieb eleneo e.K. Inh. Michael Christ 
und Yahya Yüksel, Ausbildungsbetrieb 
Markus Oppenau.

Diese hatten die Gesellenprüfung mit 
der Note „gut“ abgelegt und erhielten da-
für ein kleines Geschenk.

In festlicher Atmosphäre ließen die An-
wesenden den Abend anschließend noch 
bei einem 3-Gänge-Menü ausklingen und 
plauderten über die Vergangenheit, Ge-
genwart und individuelle Zukunftspläne. 

Auch wir gratulieren den Auszubilden-
den zur bestandenen Prüfung und wün-
schen ihnen auf ihrem weiteren berufli-
chen und privaten Weg viel Erfolg!

Eine Fotogalerie zur Veranstaltung fin-
den Sie auf der Homepage der Kreishand-
werkerschaft unter www.handwerk-direkt.
de (Rubrik: Innungen)	 u

Lossprechung der neuen Fachkräfte 
im Elektrohandwerk
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Jährlich werden in Deutschland 
über 120.000 Wohnungseinbrüche 
mit einem Gesamtschaden von meh-
reren einhundert Million Euro verübt. 
Auch wenn die entstandenen Sach-
schäden in der Regel durch die Versi-
cherung reguliert werden, ist für viele 
Einbruchsopfer das Geschehen damit 
nicht erledigt. Der Schock sitzt oftmals 
tief, das Sicherheitsgefühl ist stark 
verletzt, die Lebensqualität ist nach-
haltig beeinträchtigt. Vielfach wirken 
sich Wohnungseinbrüche auf die gan-
ze Nachbarschaft aus: Die Menschen 
fühlen sich unsicher – allein, weil ein 
Einbruch in ihrer näheren Umgebung 
geschah. 

Wie man seine Wohnung oder 
sein Haus wirksam schützt, 
zeigte am 12. und 13.3.2016 

eine Ausstellung der Schutzgemeinschaft 
Bergisches Land im Bergischen Energie-
kompetenzzentrum :metabolon in Lind-
lar-Remshagen.

Bei den 6. Bergischen Sicherheitsta-
gen demonstrierten verschiedene Fachun-
ternehmen aus der Region, mit welchen 
technischen Mitteln man sein Heim gegen 
Einbrecher ausrüsten kann. Informieren 

trägen zum Thema Einbruchschutz. Die 
Feuerwehr Lindlar stand für Fragen zum 
Brandschutz und zu Rauchwarnmeldern 
zur Verfügung.

Über 500 Besucher hatten an diesem 
Wochenende die Gelegenheit, Sicherheits-
technik, wie spezielle Schlösser und Ver-
riegelungen für Wohnungseingangstüren, 
Haustüren, Rollläden, Fenster und Keller-
schächte sowie elektronische Sicherungen 
wie Videoüberwachung, Bewegungsmel-
der und Gegensprechanlagen kennen zu 
lernen.	 u

Messe für Einbruch- und Brandschutz

6. Bergische Sicherheitstage

konnte man sich außerdem bei durch die 
Kriminalpolizei Polizei angebotenen Vor-
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„Die neuen Trendcuts und -looks der 
anstehende Saison Frühjahr/Sommer 
2016 sind cool und wild zugleich“, ver-
kündete Thomas Stangier, Obermeis-
ter der Friseurinnung Bergisches Land, 
bei seiner Begrüßungsrede in den 
Räumlichkeiten der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land am 21.2.2016, 
wo Akteure der Innung die neuen Mo-
detrends vorstellten.

Eine diesmal mittig platzierte Büh-
ne und Stehtische ringsum ermög-
lichte es den Zuschauern sogar, 

die Schnitte und Stylingvorgänge von al-
len Seiten verfolgen zu können. Rüdiger 
Stroh, stellvertretender Obermeister der 
Friseurinnung Bergisches Land, moderier-
te dabei durch das Modematinee und er-
läuterte die einzelnen Schritte.

Die Frisuren spiegeln ein besonderes 
Lebensgefühl wieder, machen Lust auf 
Neues und Veränderung. Sie erlauben es, 
sich modisch in verschiedenen Welten zu 
bewegen und verschiedene Facetten der 
eigenen Persönlichkeit auszuleben. Die 
Frisur als Bekenntnis, als Ausdruck von 
Individualität und (Under-)Statement!

Angesagt ist also nicht nur ein Trend 
und ein Look, sondern mehrere gleichzei-
tig, mit denen variabel und raffiniert ge-

spielt werden kann. Ein Look, der im Busi-
ness klassisch-korrekt aussieht, am Abend 
zu Party und Glamour passt oder der dem 
Drang nach Freiheit, Wildheit und Aben-
teuer den passenden Ausdruck verleiht.

Zwei Themen-Welten stehen bei den 
aktuellen Trends jedoch besonders im Fo-
kus: der Clean-Look und der Ethno-Sty-
le. Beiden als Grundlage dient ein hand-
werklich ausgefeilter Basis-Cut, der in sich 
mehr Struktur hat. Nur so sind überhaupt 

zwei Frisuren aus einem Schnitt möglich. 
Raffinierte Details und expressive Farb-
akzente bieten dabei viel Raum für krea-
tive Styling-Möglichkeiten, so dass sich 
spielerisch, variabel und effektvoll der ge-
wünschte Look für jeden Anlass schaffen 
lässt.

Die aktuelle Trendkollektion zeigt in 
beeindruckender Weise auch, welche viel-
fältigen Möglichkeiten Friseure haben, 
um neue Stylingwelten zu kreieren.	 u

Verschiedene Looks durch 
handwerklich ausgefeilten Basis-Cut
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Mit dem Projekt „Praktikumsprä-
sentationen“ versucht die Gesamt-
schule Marienheide jedes Jahr, ihren 
Schülerinnen und Schülern möglichst 
viele verschiedene Berufe vorzustel-
len. So sollen Chancen darauf und die 
entsprechenden Anforderungen dar-
gestellt werden. 

Umgesetzt wird das Projekt, in-
dem die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 9, die zuvor 

ein Betriebspraktikum absolviert haben, 
den Mitschülern der Klasse 8 ihre gesam-
melten Erfahrungen vorstellen. Dazu wer-
den Vorträge erarbeitet, die durch Pow-

er-Point-Präsentationen, als Vorträge mit 
Plakaten oder Flipcharts, als Sketche, in 
Form von Liedern, Videos, Fotostorys 
oder Wandzeitungen präsentiert werden. 
Auf diese Weise haben die Achtklässler 
schon einmal die Möglichkeit, sich viele 
Betriebe mit den dortigen Arbeitssituatio-
nen „anzusehen“.

Zum einen geht es um Informationen 
an sich, zum anderen aber auch darum, 
Fragen von Mitschülern zu klären, Beden-
ken und Ängste zu mindern und Interes-
se für unterschiedliche Berufe zu wecken. 
Durch die konkretere Vorstellung ver-
schiedener Berufszweige können Schlüsse 

bezüglich eigener Berufswünsche getrof-
fen werden.

Zur Anschaffung von notwendigen 
Materialien für die Praktikumspräsentati-
onen unterstützte die Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik Bergisches Land 
dieses zukunftsorientierte Projekt mit 500 
Euro, nachdem die Schule 2013 dort bei 
der großen Spendenaktion mitgemacht 
hatte, die anlässlich der gleichzeitigen 
100-Jahr-Feier der Elektroinnung, Innung 
für Metalltechnik, Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik und der Kraftfahr-
zeuginnung Bergisches Land ausgeschrie-
ben worden war.	 u

Innung für Sanitär- und Heizungstech-
nik fördert Praktikumspräsentationen

Der Freundes- und För-
derverein Luchtenberg-
Richartz-Haus e.V. in 
Burscheid hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, das Mitein-
ander der Generationen im 
Evangelischen Altenzentrum 
zu fördern und dabei die Le-
bensqualität der Bewohne-
rinnen und Bewohner durch 
individuelle Fördermaßnah-
men zu erhöhen.

Hierzu gehört, neben 
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Einrichtung auch 

Angehörige mit einzubeziehen und so eine 
Arbeitserleichterung  für alle zu bewirken. 
Das geschieht durch finanzielle Unterstüt-
zung von Projekten im Haus, gemeinsa-
me Ausflüge und verschiedene Unterhal-
tungsprogramme. Aber auch die sinnvolle 
Anschaffung von Gerätschaften wird un-

terstützt, für die im Normalfall kein Bud-
get vorhanden wäre.

In Kenntnis des großen Spendenwett-
bewerbs 2013, zu dem anlässlich der 
gleichzeitigen 100-Jahr-Feier die Elek-
troinnung, Innung für Metalltechnik, 
Innung für Sanitär- und Heizungstech-
nik und die Kraftfahrzeuginnung Bergi-

sches Land aufgerufen hatte, 
reichte der Förderverein sei-
ne Bewerbung ein und stellte 
sein Vereinskonzept vor, dass 
daraufhin prämiert und von 
der Elektroinnung Bergisches 
Land mit einer Spendensum-
me von 500 Euro gefördert 
wurde.

Von dem Geld konnte zum 
einen eine Bank für die Park-
anlage mitfinanziert werden, 
wo nicht nur die Bewohner des 

Altenzentrums, sondern auch Burschei-
der gerne Platz nehmen, um in der Na-
tur gemeinsam zu entspannen und neue 
Energie aufzutanken. Zum anderen wur-
de auch die Anschaffung eines Fernsehers 
für den Gemeinschaftsraum realisiert, wo 
Sendungen zusammen angeschaut werden 
können, wie beispielsweise Fußballüber-
tragungen oder TV-Serien.	 u

Altenzentrum freute sich über 
Spendengeld der Elektroinnung
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Im zweiten Schulhalbjahr 
2015 wurde in der Lernwerkstatt 
der Gemeinschaftsgrundschule 
Bergisch Neukirchen in Leverku-
sen das Thema „Erneuerbare Ener-
gien” eröffnet.

Die neugierigen Kinder 
konnten seither zu den 
dazugehörigen Elemen-

ten schon viele unterschiedliche Ex-
perimente anstellen und sicherlich 
zahlreiche Entdeckungen zu natur-
wissenschaftlichen Phänomenen 
machen. In dieser Form des Sach-
unterrichts ist forschendes Denken, 
Kreativität und Teamfähigkeit eben-
so gefragt, wie handelndes und ent-
deckendes Lernen.

Die Werkstatt, wo die Schülerin-
nen und Schüler stark für das Hand-
werk und somit auch fit für die Zu-
kunft gemacht werden, wurde schon 
vor vielen Jahren mit allerlei Gerät-
schaften ausgestattet, bei dessen Auf-
bau und Gestaltung die ganze Schule 
mitmachte.

In der Lernumgebung können 
sich die Kinder seither eigenaktiv 
und forschend mit naturwissen-
schaftlichen Phänomenen auseinan-

dersetzen. Das Besondere ist, dass 
zwar ein Thema vorgegeben wird 
aber dazu frei gearbeitet werden 
kann und am Ende keine bestimm-
ten Lernziele abgefragt werden. Fal-
sche Ergebnisse gibt es daher nicht, 
sondern nur neue Erkenntnisse. 
Und damit es nicht langweilig wird, 
wechseln von Zeit zu Zeit natürlich 
auch die Themenwelten.

Auf das innovative Projekt wur-
de die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land aufmerksam, nachdem 
sich die Schule 2013 beim großen 
Spendenwettbewerb mit dem The-
ma „Wir machen SchülerInnen 
stark im Handwerk“ bewarb. An-
lässlich der zeitgleichen 100-Jahr-
Feier der Elektroinnung, Innung 
für Metalltechnik, Innung für Sa-
nitär- und Heizungstechnik sowie 
der Kraftfahrzeuginnung Bergisches 
Land, hatten diese Innungen auf 
eine eigene kostspielige Feier ver-
zichtet und dafür lieber einen ge-
meinsamen großen Spendenwettbe-
werb ausgeschrieben, bei dem viele 
regionale Projekte gefördert wurden. 
Von der Innung für Metalltechnik 
Bergisches Land konnte die Schule 
so mit 1000 Euro unterstützt wer-
den.	 u

Lernwerkstatt erhielt 
Unterstützung von Innung 

für Metalltechnik
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Betriebsjubiläen
50 Jahre
»	 Metallbau Altwicker GmbH	 1.4.2016 

Reichshof, Innung für Metalltechnik
»	 Autohaus Kutscher GmbH	 12.4.2016 

Wipperfürth, Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
»	 Andreas Bayer	 1.4.2016 

Leichlingen, Tischlerinnung
»	 Walter Küpper	 15.4.2016 

Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
»	 Bernhard Hoffrogge	 3.5.2016 

Burscheid, Baugewerksinnung
»	 Jörg Heß	 6.5.2016 

Odenthal, Innung für Metalltechnik
»	 Sigrid Tews	 7.5.2016 

Nümbrecht, Friseurinnung
»	 Motorradhaus Granke GmbH	 27.5.2016 

Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

Runde Geburtstage
»	 Nikolaus Obermauer	 7.4.2016	 75 Jahre 

ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung
»	 Peter Brungs	 8.4.2016	 50 Jahre 

ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung
»	 Elke Henning	 15.4.2016	 70 Jahre 

Ehrenobermeisterin der Friseurinnung
»	 Uwe Buhr	 17.4.2016	 60 Jahre 

Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung
»	 Gerd Birmans	 18.4.2016	 50 Jahre 

Vorstandsmitglied der Innung 
für Sanitär- und Heizungstechnik

»	 Lothar Kretzer	 18.4.2016	 70 Jahre 
Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

»	 Gerhard Reimann	 26.4.2016	 65 Jahre 
ehem. Kreishandwerksmeister und 
ehem. Obermeister der Maler- und Lackiererinnung

»	 Mario Fritzen	 6.5.2016	 50 Jahre 
Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

»	 Helmut Bornhöft	 19.5.2016	 60 Jahre 
Vorstandsmitglied der Elektroinnung

»	 Bernd Rose	 20.5.2016	 70 Jahre 
ehem. Vizepräsident der Handwerkskammer zu Köln,  
ehem. 2. stellv. Kreishandwerksmeister und 
ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

»	 Hans-Werner Höller	 25.5.2016	 70 Jahre 
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Informationstechnik

»	 Ferdinand Combüchen jr.	 27.5.2016	 55 Jahre 
ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

»	 Jakob Kempkes	 27.5.2016	 80 Jahre 
Ehrenobermeister der Fleischerinnung

»	 W. August Otto	 30.5.2016	 85 Jahre 
ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

»	 Thomas Vigelahn	 31.5.2016	 55 Jahre 
Lehrlingswart der Metallinnung

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
»	 Manfred Ehlert	 22.3.2016 

Contzen GmbH, Köln 
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

25 Jahre
»	 Holger Lück	 10.5.2016 

Mario und Lothar Neuhalfen, Overath 
Elektroinnung

»	 Markus Weber	 21.5.2016 
Elektro Gillmeister,  Inh. Thomas Gillmeister, Wiehl 
Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe

Neue Innungsmitglieder

»	 Helmut Korthaus	 28.3.2016 
Gummersbach, Baugewerksinnung

»	 Ursula Risch	 29.3.2016 
Bergneustadt, Friseurinnung

»	 Helmut Schwamborn	 11.5.2016 
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

»	 Georg Stinner	 26.5.2016 
Morsbach, Baugewerksinnung

»	 Manfred Jütz	 26.5.2016 
Wiehl, Baugewerksinnung

»	 Gerd Otterbach	 26.5.2016 
Nümbrecht, Baugewerksinnung

»	M arkus Siefer 
Leichlingen, Dachdeckerinnung

»	M arc Reucker 
Wermelskirchen, Dachdeckerinnung

»	 Jennifer Hapke 
Leverkusen, Friseurinnung

»	S tefanos Papoulidis 
Burscheid, Kraftfahrzeuginnung

»	 Patrick Rüdiger 
Engelskirchen, Dachdeckerinnung
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Die Geschäftsführung der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, 
bisher bestehend aus dem Haupt-
geschäftsführer Assessor Marcus 
Otto und dem Geschäftsführer Karl 
Breidohr, ist seit Ende Januar 2016 
durch Herrn Assessor Nicholas Kirch 
verstärkt worden.

Der 35 jährige Jurist ist bereits seit 
Mai 2009 für die Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land in der 

Rechtsabteilung tätig und wurde durch 
die Mitgliederversammlung der Kreis-
handwerkerschaft am 26.1.2016 mit so-
fortiger Wirkung zum weiteren neuen Ge-
schäftsführer einstimmig gewählt. 

„Damit sind sogleich auch die Weichen 
für die Zukunft gestellt“, so Hauptge-

schäftsführer Otto – denn Geschäftsfüh-
rer Breidohr wird im kommenden Jahr in 
den Ruhestand gehen und damit ist sei-
ne Nachfolge bereits geregelt und sicher-
gestellt.

Assessor Kirch ist als Rechtsberater für 
sämtliche rechtlichen Fragen, insbeson-
dere rund um die Ausbildung, Ansprech-
partner für die Mitgliedsbetriebe der 
Kreishandwerkerschaft. Ferner betreut er 
die Schiedsstelle der Kraftfahrzeuginnung 
Bergisches Land.

Auf die neuen Aufgaben „freue er sich“, 
so Geschäftsführer Kirch, da er die Kreis-
handwerkerschaft als einen zuverlässi-
gen und modernen Dienstleister für die 
Mitgliedsbetriebe sieht und dabei helfen 
möchte die Angebote stetig mit den Be-
dürfnissen der Mitglieder weiter zu entwi-
ckeln.

Erreichbar ist Geschäftsführer Kirch 
wie bisher unter der Telefon-Nr. 0 22 02 / 
93 59 33.	 u

Weiterer Geschäftsführer bei der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land

In der letzten Innungsversammlung 
der Elektroinnung Bergisches Land 
am 18.2.2016 wurde Björn Rose aus 
Gummersbach einstimmig zum neuen 
Obermeister der Innung gewählt und 
übernahm damit die Nachfolge von 
Lothar Neuhalfen.

Björn Rose legte 2002 die Meister-
prüfung ab und ist seit November 
2012 Mitglied des Innungsvor-

stands. Seit dem 1.1.2016 ist Rose Ge-
schäftsführer der Elektro Jünger GmbH 
in Gummersbach.

Björn Rose bedankte sich als Nachfol-
ger von Lothar Neuhalfen bei diesem für 
die geleistete Arbeit und erklärte, diese 
weiter so erfolgreich fortführen und aus-
bauen zu wollen. Lothar Neuhalfen hatte 
das Amt des Obermeisters der Elektroin-

nung Bergisches Land seit dem 4.2.2006 
inne, nachdem er zuvor bereits seit 2001 
das Amt des stellvertretenden Obermeis-
ters bekleidet hatte. Der nun wieder als 
stellvertretender Obermeister amtieren-

de Lothar Neuhalfen ist ebenso Mitglied 
im Vorstand der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land, Mitglied des Vorstands 
des Fachverbands und Vorsitzender des 
Tarifausschusses NRW.	 u

Björn Rose ist neuer Obermeister der 
Elektroinnung Bergisches Land
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13.4.2016, 15.00 Uhr 
Vorstandssitzung der Bäckerinnung 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

13.4.2016, 19.30 Uhr 
Vorstandssitzung der Friseurinnung

18.4.2016, 18.00 Uhr 
Vorstandssitzung der Innung 
für Sanitär- und Heizungstechnik

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort finden im  
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200, 
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Erste-Hilfe-Kurse
jeweils von 8.30 Uhr – 16.30 Uhr

11.4.2016	 Kreishandwerkerschaft 
	 Altenberger-Dom-Str. 200

9.5.2016	 Kreishandwerkerschaft 
	 Altenberger-Dom-Str. 200

30.5.2016	 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

Brandschutzhelferschulungen

18.4.2016, 9.00 – 13.00 Uhr 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

18.4.2016, 14.00 – 18.00 Uhr 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar






